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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Fügen von Fügepartnern durch einen Stanzniet

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Fügen von einem oberen Fügepartner (30) und ei-
nem unteren Fügepartner (31), wobei die Fügepartner
(30, 31) durch einen Stanzniet (1), aufweisend einen er-
sten Kopf (3) und einen Schaft (2), verbunden werden.
Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum Fügen
wenigstens eines oberen Fügepartners (30) und eines
unteren Fügepartners (31) mit einem Stanzniet (1), auf-

weisend einen ersten Kopf (3) und einen Schaft (2), wo-
bei die Vorrichtung einen ersten Stempel (11), einen Nie-
derhalter (10) und eine zweite Matrize (20) aufweist, wo-
bei der erste Stempel (11) ausgebildet ist, den Stanzniet
(1) durch die angelegten Fügepartner (30, 31) zu drücken
und der Niederhalter (10) und die zweite Matrize (20)
ausgebildet sind, während des Stanzens die Fügepart-
ner (30, 31) gegeneinander zu drücken.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Fügen von einem oberen Fügepartner und einem
unteren Fügepartner sowie eine Vorrichtung zum Fügen
wenigstens eines oberen Fügepartners und eines unte-
ren Fügepartners mit einem Stanzniet.

STAND DER TECHNIK

[0002] Verbindungen zwischen zwei Fügepartnern
werden, insbesondere im Fahrzeugbau, oftmals mittels
Stanznieten hergestellt. Die Stanznieten können dabei
insbesondere als Vollstanznieten oder als Halbhohl-
stanznieten ausgestaltet sein. Ein Vollstanzniet durch-
stanzt dabei vollständig die zu fügenden Materialien. Die
beiden Fügepartner können dabei mittels eines Nieder-
halters und einer Matrize gegeneinander gedrückt wer-
den. An der Matrize ist oftmals ein Dom ausgebildet, der
in das Material des unteren Fügepartners geprägt wird.
Der Vollstanzniet weist eine oder mehrere Kerben auf.
Durch den Dom der Matrize wird das Material des unteren
Fügepartners zum Fließen gebracht und in die Kerben
des Vollstanzniets gedrückt. So wird ein Hinterschnitt er-
zeugt, der das Lösen der Fügeverbindung verhindert. Ein
Halbhohlstanzniet durchstanzt nur den oberen Fügepart-
ner vollständig und dringt in den unteren Fügepartner
lediglich ein. Die Matrize ist in diesem Fall derart ausge-
staltet, dass der Halbhohlstanzniet im Inneren des unte-
ren Fügepartners verformt wird. Das Material des unte-
ren Fügepartners wird dabei ebenfalls verformt und bildet
mit dem verformten Halbhohlstanzniet ebenfalls einen
Formschluss, der das Lösen der Fügeverbindung ver-
hindert.
[0003] In beiden Fällen muss das Material des unteren
Fügepartners eine Mindestdicke und eine Mindestdukti-
lität aufweisen, da dieses zum Einen verformt werden
und zum Anderen genug Material zum Verformen vor-
handen sein muss. Ein Einsatz von dünnen Materialien
oder Materialien ohne beziehungsweise mit nur einer ge-
ringen Duktilität ist somit als unterer Fügepartner nicht
möglich. So können zum Beispiel hochfeste Stähle als
Material für einen unteren Fügepartner nicht verwendet
werden.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die voran-
stehend beschriebenen Nachteile bekannter Fügever-
fahren zumindest teilweise zu beheben. Insbesondere
ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren
zum Fügen von einem oberen Fügepartner und einem
unteren Fügepartner sowie eine Vorrichtung zum Fügen
von einem oberen Fügepartner und einem unteren Fü-
gepartner bereitzustellen, welche in einfacher und ko-
stengünstiger Weise die Verwendung von dünnen Ma-
terialien und/oder Materialien ohne oder nur geringer
Duktilität als unteren Fügepartner ermöglichen.

[0005] Die voranstehende Aufgabe wird gelöst durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 1 sowie durch eine Vorrichtung mit den Merk-
malen des unabhängigen Anspruchs 10. Weitere Merk-
male und Details der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnun-
gen. Dabei gelten Merkmale und Details, die im Zusam-
menhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren be-
schrieben sind, selbstverständlich auch in Zusammen-
hang mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung und je-
weils umgekehrt, so dass bezüglich der Offenbarung zu
den einzelnen Erfindungsaspekten stets wechselseitig
Bezug genommen wird beziehungsweise werden kann.
[0006] In einem ersten Aspekt der Erfindung wird die
Aufgabe durch ein Verfahren zum Fügen von einem obe-
ren Fügepartner und einem unteren Fügepartner, wobei
die Fügepartner durch einen Stanzniet, aufweisend ei-
nen ersten Kopf und einen Schaft, verbunden werden,
gelöst. Das erfindungsgemäße Verfahren kann dabei
insbesondere im Fahrzeugbau eingesetzt werden. Ins-
besondere ist das Verfahren dabei durch folgende Ver-
fahrensschritte gekennzeichnet:

a) Anlegen der Fügepartner aneinander,
b) Stanzen zumindest des Schaftes des Stanzniets
durch die Fügepartner, wobei der

[0007] Stanzniet durch einen ersten Stempel durch die
Fügepartner gedrückt wird und wobei der Stanzniet der-
art ausgebildet ist, dass nach Abschluss des Stanzens
ein dem ersten Kopf des Stanzniets abgewandtes Ende
des Schaftes des Stanzniets aus dem unteren Fügepart-
ner hervorsteht,

c) Stauchung des hervorstehenden Endes des
Stanzniets durch eine erste Matrize zur Ausbildung
eines zweiten Kopfes.

[0008] In einem ersten Verfahrensschritt werden die
Fügepartner aneinander gelegt. Das Anlegen wird dabei
derart durchgeführt, dass der obere und der untere Fü-
gepartner zumindest mit einem Bereich überlappen, Ins-
besondere werden die beiden Fügepartner ferner auf ei-
ne Weise aneinander gelegt, dass sie zueinander eine
feste Position einnehmen können, insbesondere dass
sie zueinander raumfest angeordnet sind. Dies kann bei-
spielsweise durch externe Vorrichtungen durchgeführt
und/oder unterstützt werden, die an dem oberen Füge-
partner und dem unteren Fügepartner angeordnet sind.
[0009] Im Schritt b) des erfindungsgemäßen Verfah-
rens wird der Stanzniet durch die Fügepartner gestanzt.
Dies ist im Sinne der Erfindung ein Setzen des Stanz-
niets, wobei die Fügepartner gestanzt werden. Dabei
wird insbesondere auf den ersten Kopf des Stanzniets
durch den ersten Stempel eine Kraft ausgeübt, wodurch
der Schaft des Stanzniets durch die Fügepartner ge-
drückt wird. Während des Stanzens können vorteilhaf-
terweise die Fügepartner durch geeignete Einrichtungen
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von oberhalb des oberen Fügepartners und/oder von un-
terhalb des unteren Fügepartners unterstützt werden,
um insbesondere eine ungewollte Verformung der Fü-
gepartner zu verhindern. Die Kraft kann dabei insbeson-
dere derart bemessen sein, dass auch der erste Kopf
des Stanzniets in dem oberen Fügepartner eingedrückt,
insbesondere bündig eingedrückt wird. Insbesondere
wird der Stanzniet durch die Fügepartner derart weit ge-
drückt, dass nach Abschluss des Stanzens ein dem er-
sten Kopf des Stanzniets abgewandtes Ende des Schaf-
tes des Stanzniets aus dem unteren Fügepartner hervor-
steht. Das aus den Fügepartnern herausgestanzte Ma-
terial kann nach dem Stanzvorgang entfernt werden. Die
Verwendung eines Stanzniets hat dabei insbesondere
den Vorteil, dass an den Fügepartnern keine Vorarbeiten
für ein Loch, durch das der Niet eingeführt wird, nötig
sind.
[0010] Daran anschließend wird im Schritt c) des er-
findungsgemäßen Verfahrens dieses hervorstehende
Ende des Stanzniets durch eine erste Matrize zur Aus-
bildung eines zweiten Kopfes gestaucht. Die erste Ma-
trize kann dabei insbesondere als ein zweiter Stempel
ausgebildet sein. Die erste Matrize beziehungsweise der
zweite Stempel üben dabei auf den Stanzniet, insbeson-
dere das hervorstehende Ende des Stanzniets, eine Kraft
aus, die der weiterhin anliegenden Druckkraft des ersten
Stempels entgegenwirkt. Die Größe des hervorstehen-
den Endes des Stanzniets kann dabei vorteilhafterweise
auf die beabsichtigte Größe des zweiten Kopfes abge-
stimmt sein. Der zweite Kopf kann dabei insbesondere
mit dem unteren Fügepartner einen Formschluss bilden,
so dass der Stanzniet fest und insbesondere unbeweg-
lich gehalten ist. Durch die alleinige Umformung des
Stanzniets zur Ausbildung der Fügeverbindung ist die
Duktilität des unteren Fügepartners für die Fügeverbin-
dung ohne Bedeutung. Es können daher für den unteren
Fügepartner auch Materialien ohne beziehungsweise mit
nur geringer Duktilität gewählt werden. Auch muss das
Material des unteren Fügepartners keine Mindestdicke
aufweisen. Somit können verschiedenste Fügepartner
fest miteinander verbunden werden, insbesondere kön-
nen als untere Fügepartner auch dünne Materialien und/
oder Materialien ohne beziehungsweise mit geringer
Duktilität verwendet werden.
[0011] Ferner kann bei einem erfindungsgemäßen
Verfahren vorgesehen sein, dass während des Stanzens
die Fügepartner durch einen Niederhalter am oberen Fü-
gepartner und durch eine zweite Matrize am unteren Fü-
gepartner gegeneinander gedrückt werden. Die Verwen-
dung von externen Vorrichtungen zum Anlegen bezie-
hungsweise Aneinanderdrücken der Fügepartner, wie es
ein Niederhalter und/oder eine zweite Matrize darstellen,
stellen eine Möglichkeit zu einer besonders sicheren Fi-
xierung und Unterstützung der Fügepartner dar. Insbe-
sondere kann der Niederhalter am oberen Fügepartner
derart ausgestaltet sein, dass in ihm der Stanzniet zuge-
führt werden kann. Die zweite Matrize am unteren Füge-
partner kann vorteilhafterweise eine zentrale Bohrung

zur Aufnahme der ausgestanzten Reste der Fügepartner
aufweisen. Insbesondere werden zusätzlich durch diese
zentrale Bohrung die Ränder des Stanzloches im unteren
Fügepartner definiert. Ein Ausreißen dieser Ränder
durch Aufbiegung kann so vermieden oder zumindest
stark unterdrückt werden. Auch kann eine einzige Matri-
ze vorgesehen sein, die als erste und als zweite Matrize
verwendet wird.
[0012] Zusätzlich kann bei einem erfindungsgemäßen
Verfahren vorgesehen sein, dass nach dem Stanzen des
Stanzniets durch die Fügepartner und vor der Stauchung
des Stanzniets die zweite Matrize entfernt wird. Auf diese
Weise kann Platz für die erste Matrize beziehungsweise
den zweiten Stempel geschaffen werden, mit dem das
hervorstehende Ende des Stanzniets zur Ausbildung ei-
nes zweiten Kopfes gestaucht wird. Bevorzugt ist hier
insbesondere, dass die zweite Matrize durch die erste
Matrize beziehungsweise den zweiten Stempel ersetzt
wird. Hierbei ist insbesondere ein automatischer Aus-
tausch von Vorteil. Dies kann zum Beispiel durch eine
gemeinsame Halterung für die zweite Matrize und die
erste Matrize beziehungsweise den zweiten Stempel
realisiert sein. Ein besonders schneller Austausch ist da-
mit möglich.
[0013] Darüber hinaus kann bei einem erfindungsge-
mäßen Verfahren vorgesehen sein, dass als Stanzniet
ein Vollstanzniet oder ein Halbhohlstanzniet verwendet
wird. Das Verfahren ist auf keine besondere Stanzniet-
form eingeschränkt. Vollstanznieten sind besonders sta-
bil und können auch dicke Lagen von Fügepartnern
durchstanzen. Halbhohlstanznieten weisen in ihrem In-
neren einen zentralen Hohlraum auf, in den sie Stanzre-
ste der Fügepartner aufnehmen können. Dadurch, dass
Halbhohlstanznieten insbesondere hohlzylinderförmig
ausgestaltet sind, kann das hervorstehende Ende des
Stanzniets in Schritt c) des erfindungsgemäßen Verfah-
rens besonders einfach zur Ausbildung eines zweiten
Kopfes gestaucht werden. Durch die Verwendung von
verschiedenen Formen von Stanznieten ist eine breite
Einsetzbarkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens ge-
geben.
[0014] In einer Weiterentwicklung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens kann vorgesehen sein, dass die zwei-
te Matrize einen Dom aufweist und dass im unteren Fü-
gepartner beim Andrücken der zweiten Matrize an den
unteren Fügepartner durch den Dom der zweiten Matrize
benachbart zum Stanzniet eine Vertiefung durch Verfor-
mung des unteren Fügepartners erzeugt wird. Durch die
Verformung wird insbesondere Material des unteren Fü-
gepartners an den Schaft des Stanzniets gedrückt. Da-
durch ergibt sich ein zusätzlicher Kraftschluss zwischen
dem unterem Fügepartner und dem Stanzniet, wodurch
die Fügeverbindung besonders fest wird. Der Kraft-
schluss unterstützt dabei den durch den zweiten Kopf
und den unteren Fügepartner gebildeten Formschluss
zur Erhöhung der Festigkeit der Fügeverbindung.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Weiterentwicklung
des erfindungsgemäßen Verfahrens kann vorgesehen
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sein, dass der beim Stauchen gebildete zweite Kopf teil-
weise oder vollständig in der Vertiefung im unteren Fü-
gepartner ausgebildet wird. Durch die Verformung des
unteren Fügepartners durch den Dom der zweiten Ma-
trize wird eine Vertiefung im Material des Fügepartners
erzeugt. In Schritt c) des erfindungsgemä-βen Verfah-
rens wird der zweite Kopf des Stanzniets an dem Ende
des Stanzniets gestaucht, das dem ersten Kopf des
Stanzniets gegenüberliegende und aus dem Material
des unteren Fügepartners hervorsteht. Insbesondere
kann vorgesehen sein, dass dieser zweite Kopf teilweise
oder vollständig in der Vertiefung im unteren Fügepartner
ausgebildet wird. Dadurch ist es insbesondere möglich,
den zweiten Kopf derart in der Vertiefung auszubilden,
dass er bündig zur restlichen Oberfläche des unteren
Fügepartners ist. Somit kann eine plane Oberfläche des
unteren Fügepartners hergestellt werden, wodurch bei-
spielsweise eine Nachbearbeitung der Oberfläche des
unteren Fügepartners ermöglicht oder zumindest deut-
lich vereinfacht wird, nach der die Fügeverbindung nicht
mehr sichtbar ist.
[0016] Ferner kann bei einem erfindungsgemäßen
Verfahren vorgesehen sein, dass der Schaft des Stanz-
niets zumindest eine, insbesondere nutartige, Aufnahme
aufweist und dass der untere Fügepartner durch den
Dom der zweiten Matrize derart verformt wird, dass beim
Erzeugen der Verformung verformtes Material form-
schlüssig in die Aufnahme des Stanzniets hineingedrückt
wird. Die zumindest eine, insbesondere nutartige, Auf-
nahme am Schaft des Stanzniets ist dabei insbesondere
eine umlaufende Vertiefung. Durch das Material des un-
teren Fügepartners, das in die Aufnahme des Stanzniets
hineingedrückt wird, wird ein zusätzlicher Formschluss
zwischen dem unteren Fügepartner und dem Stanzniet
erzeugt. Zusammen mit dem Formschluss, den der zwei-
te Kopf und der untere Fügepartner bilden, ergibt sich
somit ein noch sicherer Halt der Fügeverbindung.
[0017] Darüber hinaus kann bei einem erfindungsge-
mäßen Verfahren vorgesehen sein, dass vor dem Stan-
zen zumindest ein mittlerer Fügepartner zwischen den
oberen und den unteren Fügepartner angelegt wird.
Selbstverständlich können auch mehrere mittlerer Füge-
partner zwischen dem oberen und dem unteren Füge-
partner angelegt werden. Beliebige Kombinationen an
Fügepartnern sind somit möglich. Dadurch, dass an die
Dicke der Fügepartner und/oder die Duktilität der Füge-
partner keine Bedingungen gestellt sind, können zudem
beliebige Fügepartner verwendet werden. Dadurch er-
gibt sich eine breite Anwendungsmöglichkeit des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens für eine Vielzahl von Füge-
partnern.
[0018] Auch kann bei einem erfindungsgemäßen Ver-
fahren vorgesehen sein, dass die Fügepartner beim An-
liegen miteinander verklebt werden. Ein Verrutschen der
Fügepartner gegeneinander ist somit nicht oder nur
schwer möglich. Dadurch ergibt sich ein noch besseres
Anliegen der Fügepartner aneinander. Der Fügeprozess
wird dadurch erleichtert.

[0019] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird die Aufgabe durch eine Vorrichtung zum Fügen we-
nigstens eines oberen Fügepartners und eines unteren
Fügepartners mit einem Stanzniet, wobei die Vorrichtung
einen ersten Stempel, einen Niederhalter und eine zweite
Matrize aufweist, gelöst. Die erfindungsgemäße Vorrich-
tung kann dabei insbesondere im Fahrzeugbau einge-
setzt werden. Der Stanzniet weist dabei insbesondere
einen ersten Kopf und einen Schaft auf. Der erste Stem-
pel ist ferner dazu ausgebildet, den Stanzniet durch die
angelegten Fügepartner zu drücken. Der Niederhalter
und die zweite Matrize sind derart ausgebildet, während
des Stanzens die Fügepartner gegeneinander zu drük-
ken. Insbesondere ist die Vorrichtung derart ausgestal-
tet, dass eine erste Matrize zum Stauchen eines dem
ersten Kopf des Stanzniets abgewandten Endes des
Schaftes des Stanzniets, das nach dem Stanzen aus
dem unteren Fügepartner hervorsteht, zur Ausbildung
eines zweiten Kopfes des Stanznietes vorgesehen ist.
Die erste Matrize kann dabei insbesondere als zweiter
Stempel ausgebildet sein. Durch die Verwendung eines
zur Bildung einer Fügeverbindung zwischen den Füge-
partnern ist keine Vorarbeit bezüglich eines Loches zum
Durchführen des Stanzniets durch die Fügepartner nötig.
Der Stanzniet wird durch die Fügepartner gedrückt und
stanzt somit das Loch selbst. Nach dem Stanzen des
Stanzniets durch die Fügepartner steht das dem ersten
Kopf des Stanzniets abgewandte Ende aus dem unteren
Fügepartner hervor. Eine erste Matrize beziehungsweise
ein zweiter Stempel, die insbesondere die zweite Matrize
ersetzen können, werden verwendet, um dieses hervor-
stehende Ende zu einem zweiten Kopf zu stauchen. Die-
ser zweite Kopf bildet mit dem unteren Fügepartner ins-
besondere einen Formschluss, wodurch der Stanzniet
sicher gehalten ist und die Fügeverbindung abgeschlos-
sen wird. Dadurch, dass nur der Stanzniet veformt wer-
den muss, bestehen keine Anforderungen bezüglich der
Dicke und/oder der Duktilität an den unteren Fügepart-
ner. Selbstverständlich kann auch der obere Fügepart-
ner ohne derartige Anforderungen gewählt werden. So-
mit ist der Einsatz einer derartigen Vorrichtung zur Er-
zeugung einer Fügeverbindung zwischen zumindest
zwei Fügepartnern für eine Vielzahl von Fügepartnern
anwendbar.
[0020] In einer Weiterentwicklung einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung kann vorgesehen sein, dass die erste
Matrize beziehungsweise der zweite Stempel zumindest
eine zylinderförmige, eine kalottenförmige oder eine pris-
menförmige Vertiefung zur Ausbildung des zweiten Kop-
fes des Stanzniets aufweisen. Die Form der ersten Ma-
trize beziehungsweise des zweiten Stempels, insbeson-
dere die Form der Vertiefung, bestimmt die Form des
zweiten Kopfes. Dabei sind beispielsweise auch andere
Formen, wie zum Beispiel eine kegelförmige Form mög-
lich. Als 1 kalottenförmig im Sinne der Erfindung ist dabei
neben einer Kugelkalotte auch ein Schnitt eines Ellipso-
ids denkbar. Eine prismenförmige Vertiefung kann ins-
besondere eine quaderförmige Vertiefung sein. Selbst-
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verständlich sind auch andere mehreckige Formen, wie
zum Beispiel ein Sechseck, als Grundform des Prismas
denkbar. Auch pyramiden- beziehungsweise pyrami-
denstumpfförmige Vertiefungen sind möglich. Durch die
Anpassung der Vertiefung, die zur Ausbildung des zwei-
ten Kopfes des Stanzniets in der ersten Matrize bezie-
hungsweise im zweiten Stempel vorgesehen ist, kann
somit eine Vielzahl von Kopfformen verwirklicht werden.
[0021] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung kann
vorgesehen sein, dass die erste Matrize beziehungswei-
se der zweite Stempel und die zweite Matrize an einem
gemeinsamen Halter angeordnet sind, wobei der Halter
derart beweglich ausgebildet ist, dass wahlweise die
zweite Matrize an dem unteren Fügepartner oder die er-
ste Matrize beziehungsweise der zweite Stempel an ei-
nem hervorstehenden Ende des Stanzniets angedrückt
werden können. Die erste Matrize beziehungsweise der
zweite Stempel und die zweite Matrize können dabei ins-
besondere beispielsweise drehbar, schwenkbar oder
verschiebbar an dem gemeinsamen Halter angeordnet
sein.Sowohl die erste Matrize beziehungsweise der
zweite Stempel als auch die zweite Matrize sind dabei
derart an dem gemeinsamen Halter angeordnet, dass
sie einen Druck in Richtung des unteren Fügepartners
beziehungsweise auf das hervorstehende Ende des
Stanzniets ausüben können, Dadurch bewirkt die zweite
Matrize ein Fixieren des unteren Fügepartners und die
erste Matrize beziehungsweise der zweite Stempel ein
Stauchen des hervorstehenden Endes des Stanzniets,
Durch die Anordnung der ersten Matrize beziehungswei-
se des zweiten Stempels und der zweiten Matrize an
dem gemeinsamen Halter ist ein schneller Wechsel von
zweiter Matrize und erster Matrize beziehungsweise
zweitem Stempel möglich, bei dem die zweite Matrize
und die erste Matrize beziehungsweise der zweite Stem-
pel insbesondere gegeneinander ausgetauscht werden.
Ein manueller Wechsel, bei dem durch manuellen Eingriff
von außen die zweite Matrize und die erste Matrize be-
ziehungsweise der zweite Stempel gegeneinander aus-
getauscht werden, ist nicht nötig, Dies stellt bei Fügever-
bindungen, bei der insbesondere eine Vielzahl von
Stanznieten zur Verbindung der Fügepartner verwendet
wird, einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil dar.
[0022] Besonders bevorzugt kann bei einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen sein, dass die
Vorrichtung zur Ausführung eines Verfahrens gemäß
dem ersten Aspekt der Erfindung ausgestattet ist. Sämt-
liche Vorteile, die zu einem Verfahren gemäß dem ersten
Aspekt der Erfindung beschrieben worden sind, ergeben
sich somit selbstverständlich auch für eine erfindungs-
gemäße Vorrichtung, die zur Ausführung eines derarti-
gen Verfahrens ausgestaltet ist.

BEVORZUGTE AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren und seine
Weiterbildungen sowie deren Vorteile und die erfin-

dungsgemäße Vorrichtung und ihre Weiterbildungen so-
wie deren Vorteile werden nachfolgend anhand von
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen jeweils schema-
tisch:

Fig.1a bis 1d eine Durchführung eines erfindungs-
gemäßen Fügevorganges,

Fig.2a bis 2c eine weitere, teilweise Durchführung
eines erfindungsgemäßen Fügevor-
ganges, wobei die zweite Matrize ei-
nen Dom aufweist,

Fig.3a und 3b eine weitere, teilweise Durchführung
eines dritten erfindungsgemäßen Fü-
gevorganges, wobei der Stanzniet eine
Aufnahme aufweist, und

Fig.4a bis 4c verschiedene Ausführungsbeispiele
einer ersten Matrize.

[0024] Elemente mit gleicher Funktion und Wirkungs-
weise sind in den Fig. 1a bis 1d, 2a bis 2c, 3a und 3a
und 3b sowie 4a bis 4c jeweils mit denselben Bezugs-
zeichen versehen.
[0025] Die Fig. 1a bis 1d zeigen vier Schritte einer mög-
lichen Durchführung einer Ausgestaltungsform eines er-
findungsgemäßen Verfahrens.
[0026] In Fig. 1a ist die Ausgangssituation vor dem Fü-
geverfahren gezeigt. Die beiden Fügepartner 30, 31 sind
bereits aneinander angelegt. Sie werden durch einen
Niederhalter 10 und eine zweite Matrize 20 gegeneinan-
der gedrückt und fixiert. Die zweite Matrize 20 weist dabei
eine zentrale Bohrung auf, die der Größe des Schaftes
2 des Stanzniets 1 angepasst ist, insbesondere dieser
entspricht. Der Stanzniet 1 ist im Inneren des Niederhal-
ters 10 geführt. Oberhalb des ersten Kopfes 3 des Stanz-
niets 1 befindet sich ein erster Stempel 11. Diese erste
Stempel 11 übt auf den Stanzniet 1 eine Kraft aus, die
in Richtung der Fügepartner 30, 31 gerichtet ist. Dadurch
wird der Stanzniet 1, beginnend mit dem dem ersten Kopf
3 abgewandten Ende 4 des Stanzniets 1, durch die Fü-
gepartner 30, 31 gedrückt. Dadurch, dass der Stanzniet
1 selbst durch die Fügepartner 30, 31 gedrückt wird, ist
eine Vorarbeitung, insbesondere die Bereitstellung eines
Loches für den Stanzniet 1 in den Fügepartnern 30, 31
nicht nötig.
[0027] In Fig. 1b ist der Stanzvorgang bereits abge-
schlossen. Der Stanzniet 1 ist, gedrückt durch den ersten
Stempel 11 und geführt durch den Niederhalter 10, durch
die Fügepartner 30, 31 gedrückt. Die Stanzreste 34 der
Fügepartner 30, 31 fallen nach unten heraus. Dadurch,
dass die zweite Matrize 20 eine zentrale Bohrung auf-
weist, die der Größe des Schaftes 2 des Stanzniets 1
angepasst ist, ist insbesondere der Rand des Loches im
unteren Fügepartner 31 definiert, Ein Ausreißen der Rän-
der des Loches im unteren Fügepartner 31 kann somit
vermieden werden. Der erste Kopf 3 des Stanzniets 1
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liegt auf der Oberseite des oberen Fügepartners 30 an
und bildet mit diesem einen Formschluss. Das dem er-
sten Kopf 3 abgewandte Ende 4 des Stanzniets 1 steht
aus dem unteren Fügepartner 31 hervor.
[0028] Um dieses hervorstehende Ende 4 zu einem
zweiten Kopf 5 zu stauchen, ist in Fig. 1c die zweite Ma-
trize 20 entfernt und durch eine erste Matrize 22 ersetzt.
Diese erste Matrize 22 liegt am abgewandten Ende 4 an.
Abgebildet ist eine erste Matrize 22, die als ein zweiter
Stempel 22 mit planer Oberfläche ausgebildet ist. Dar-
über hinaus ist in der Oberfläche der ersten Matrize 22
auch eine Vertiefung 23 denkbar (nicht abgebildet),
durch die eine bestimmte Form des durch Stauchung
erzeugten zweiten Kopfes 5 erzeugbar ist. Die Druckkraft
der ersten Matrize 22 beziehungsweise des zweiten
Stempels 22 ist der Druckkraft des ersten Stempels 11
entgegengesetzt. Durch diese Kraft wird das abgewand-
te Ende 4 zu einem zweiten Kopf 5 gestaucht.
[0029] Dieses Endergebnis ist in Fig. 1d gezeigt. Das
Fügeverfahren ist damit abgeschlossen. Die beiden Fü-
gepartner 30, 31 werden durch den Stanzniet 1 fest zu-
sammengefügt. Der erste Kopf 3 und der zweite Kopf 5
bilden jeweils mit dem oberen Fügepartner 30 bezie-
hungsweise dem unteren Fügepartner 31 einen Form-
schluss. Ein Herausfallen des Stanzniets 1 aus dem ge-
stanzten Loch ist nicht möglich. Auch können die beiden
Fügepartner 30, 31 nicht mehr voneinander entfernt wer-
den. Die Fügeverbindung ist fest und sicher. Dadurch,
dass nur der Stanzniet 1 gemäß dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren verformt, insbesondere das abgewandte
Ende 4 des Stanzniets 1 zu einem zweiten Kopf 5 ge-
staucht wird, bestehen keine Anforderungen an die Dicke
und/oder die Duktilität der einzelnen Fügepartner 30, 31.
Das erfindungsgemäße Verfahren und selbstverständ-
lich auch die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Fügen
von einem oberen Fügepartner 30 und einem unteren
Fügepartner 31 können somit für eine große Bandbreite
an Fügepartnern 30, 31 angewandt werden.
[0030] In den Fig. 2a bis 2c ist eine weitere Ausgestal-
tungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens und der
erfindungsgemäßen Vorrichtung gezeigt. Die Fig. 2a, 2b
und 2c zeigt dabei jeweils einen Verfahrensschritt, der
jeweils dem Verfahrensschritt, der in den Fig. 1b, 1c be-
ziehungsweise 1d gezeigt ist, entspricht.
[0031] Der Unterschied zu den Fig. 1a bis 1d besteht
darin, dass die zweite Matrize 20 in der gezeigten Aus-
gestaltungsform einen Dom 21 aufweist. Dieser Dom 21
drückt sich in das Material des unteren Fügepartners 31.
Dies geschieht insbesondere beim Stanzen des Stanz-
niets 1 durch die Fügepartner 30, 31, da hier der erste
Stempel 11 auf den Stanzniet 1 drückt, wobei die Füge-
partner 30, 31 durch den Niederhalter 10 und die zweite
Matrize 20 gegeneinander gedrückt werden. Die zweite
Matrize 20 weist in der gezeigten Ausgestaltungsform
wiederum eine zentrale Bohrung auf, die der Größe des
Stanzniets 1 angepasst ist. Die aus den Fügepartnern
30, 31 ausgestanzten Stanzreste 34 können durch diese
Bohrung entfernt werden.

[0032] In Fig. 2b, wird deutlich, dass sich der Dom 21
der zweiten Matrize 20, der insbesondere umlaufend um
die zentrale Bohrung der zweiten Matrize 20 angeordnet
sein kann, in den unteren Fügepartner 31 gedrückt hat.
Im unteren Fügepartner 31 ist, angeordnet um den Schaft
2 des Stanzniets 1, eine Vertiefung 33 entstanden. Die
als zweiter Stempel 22 ausgebildete erste Matrize 22 ist
im dargestellten schritt bereits an das untere Ende 4 des
Stanzniets 1 angeordnet.
[0033] In Fig. 2c, ist der zweite Kopf 5 des Stanzniets
1 bereits ausgeformt. Die erste Matrize 22 beziehungs-
weise der zweite Stempel 22 hat dabei den zweiten Kopf
5 des Stanzniets 1 in die Vertiefung 33 des unteren Fü-
gepartners 31 eingestaucht. Insbesondere wird hier
deutlich, dass der zweite Kopf 5 bündig zur Oberfläche
des unteren Fügepartners 31 ist. Somit ist es möglich,
eine plane Oberfläche am unteren Fügepartner 31 zu
erhalten. Aufwendige Nacharbeiten der Oberfläche des
unteren Fügepartners 31 können somit entfallen oder
werden zumindest deutlich erleichtert,
[0034] Die Fig. 3a und 3b gezeigten Verfahrensschritte
eines erfindungsgemäßen Verfahrens zum Fügen von
Fügepartnern entsprechen den Verfahrensschritten, die
in Fig. 2b und 2c gezeigt sind. Im Unterschied zu den bis
jetzt gezeigten Fügeverbindungen wird in den Fig. 3a
und 3b eine Fügeverbindung von drei Fügepartnern 30,
31 und 32 gezeigt. Selbstverständlich sind auch bei den
anderen, in Fig. 1a bis 1d und 2a bis 2c gezeigten, Fü-
geverbindungen mehrere, das heißt insbesondere mehr
als zwei, Fügepartner möglich.
[0035] In der in Fig. 3a abgebildeten Ausgestaltungs-
form weist der Stanzniet 1 dabei nutartige Aufnahmen 6
auf, die insbesondere umlaufend am Stanzniet 1 ange-
ordnet sein können. Durch den Dom 21 der zweiten Ma-
trize 20 (nicht mit abgebildet) wurde der untere Fügepart-
ner 31 verformt. Insbesondere wurden Vertiefungen 33
den Stanzniet 1 in die Oberfläche des unteren Fügepart-
ners 31 eingedrückt. Im gleichen Verfahrensschritt wur-
de das Material des unteren Fügepartners 31 in die nut-
artigen Aufnahmen 6 des Stanzniets 1 gedrückt. Dadurch
ergibt sich ein zusätzlicher Formschluss zwischen dem
Stanzniet 1 und dem unteren Fügepartner 31, durch den
die Fügeverbindung der Fügepartner 30, 31, 32 beson-
ders fest und besonders sicher ausgestaltet ist.
[0036] In Fig. 3b wurde durch die als zweiter Stempel
22 ausgebildete erste Matrize 22 der zweite Kopf 5 des
Stanzniets 1 gebildet. Er wurde analog zu Fig. 2c in den
Vertiefungen 33 im unteren Fügepartner 31 ausgebildet.
Es ergibt sich somit wiederum eine bündige Oberfläche
des unteren Fügepartners 31 und des zweiten Kopfes 5.
Durch die Formschlüsse des ersten Kopfes 3 und des
oberen Fügepartners 30, des zweiten Kopfes 5 und des
unteren Fügepartners 31 sowie des Materials des unte-
ren Fügepartners 31 in den nutartigen Aufnahmen 6 und
des Stanzniets 1 ergibt sich in dieser Ausgestaltungsform
eine besonders stabile und sichere Fügeverbindung der,
Fügepartner 30, 31, 32.
[0037] In den Fig. 4a, 4b und 4c sind mögliche Ausge-
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staltungsformen der ersten Matrize 22 gezeigt. Insbe-
sondere variieren in den gezeigten drei Ausgestaltungs-
formen die Vertiefungen 23, durch die bei der Stauchung
die Form des des zweiten Kopfes 5 des Stanzniets 1
(nicht abgebildet) gebildet wird. So ist in Fig. 4a die Ver-
tiefung 23 als kalottenförmige Vertiefung 23.1, in Fig. 4b
als torusschnittförmige Vertiefung 23.2 und in Fig. 4c als
zylinderförmige Vertiefung 23.3 ausgestaltet. Die einzel-
nen Abbildungen zeigen jeweils eine Schnittansicht einer
ersten Matrize 22. Die ersten Matrizen 22 sind jeweils
um eine Mittelachse, die in der Zeichnungsebene ver-
läuft, rotationssymmetrisch. Selbstverständlich ist auch
eine nicht rotationssymmetrische Ausgestaltungen der
Vertiefung 23, wie zum Beispiel eine prismenförmige
Ausgestaltung oder eine Ausgestaltung in Form einer Py-
ramide beziehungsweise eines Pyramidenstumpfes,
denkbar. Die verschiedenen Ausgestaltungsformen der
Vertiefung 23 bewirken dabei jeweils eine verschieden-
artige Ausgestaltung der Form des zweiten Kopfes des
Stanzniets 1. Verschiedenste Anforderungen an die
Kopfform des zweiten Kopfes 5 des Stanzniets 1 können
realisiert werden.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Stanzniet

2 Schaft

3 erster Kopf

4 Ende des Stanzniets

5 zweiter Kopf

6 Aufnahme

10 Niederhalter

11 erster Stempel

20 zweite Matrize

21 Dom

22 erste Matrize/zweiter Stempel

23 Vertiefung für zweiten Kopf

23.1 kalottenförmige Vertiefung

23.2 torusschnittförmige Vertiefung

23.3 zylinderförmige Vertiefung

30 oberer Fügepartner

31 unterer Fügepartner

32 mittlerer Fügepartner

33 Vertiefung

34 Stanzrest

Patentansprüche

1. Verfahren zum Fügen von einem oberen Fügepart-
ner (30) und einem unteren Fügepartner (31), wobei
die Fügepartner (30, 31) durch einen Stanzniet (1),
aufweisend einen ersten Kopf (3) und einen Schaft
(2), verbunden werden, gekennzeichnet durch fol-
gende Schritte:

a) Anlegen der Fügepartner (30, 31) aneinan-
der,
b) Stanzen zumindest des Schaftes (2) des
Stanzniets (1) durch die Fügepartner (30, 31),
wobei der Stanzniet (1) durch einen ersten
Stempel (11) durch die Fügepartner (30, 31)
gedrückt wird und wobei der Stanzniet (1) derart
ausgebildet ist, dass nach Abschluss des Stan-
zens ein dem ersten Kopf (3) des Stanzniets ab-
gewandtes Ende (4) des Schaftes (2) des Stanz-
niets (1) aus dem unteren Fügepartner (31) her-
vorsteht,
c) Stauchung des hervorstehenden Endes (4)
des Stanzniets (1) durch eine erste Matrize (22)
zur Ausbildung eines zweiten Kopfes (5).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des Stanzens die Füge-
partner (30, 31) durch einen Niederhalter (10) am
oberen Fügepartner (30) und durch eine zweite Ma-
trize (20) am unteren Fügepartner (31) gegeneinan-
der gedrückt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Stanzen des Stanzniets
(1) durch die Fügepartner (30, 31) und vor der Stau-
chung des Stanzniets (1) die zweite Matrize (20) ent-
fernt wird.

4. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
als Stanzniet (1) ein Vollstanzniet oder ein Halbhohl-
stanzniet verwendet wird.

5. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Matrize (20) einen Dom (21) auf-
weist und dass im unteren FügepaAner (31) beim
Andrücken der zweiten Matrize (20) an den unteren
Fügepartner (31) durch den Dom (21) der zweiten
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Matrize (20) benachbart zum Stanzniet (1) eine Ver-
tiefung (33) durch Verformung des unteren Füge-
partners (31) erzeugt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der beim Stauchen gebildete zweite
Kopf (5) teilweise oder vollständig in der Vertiefung
(33) im unteren Fügepartner (31) ausgebildet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schaft (2) des Stanzniets
(1) zumindest eine, insbesondere nutartige, Aufnah-
me (6) aufweist und dass der untere Fügepartner
(31) durch den Dom (21) der zweiten Matrize (20)
derart verformt wird, dass beim Erzeugen der Ver-
formung verformtes Material formschlüssig in die
Aufnahme (6) des Stanzniets (1) hineingedrückt
wird.

8. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
vor dem Stanzen zumindest ein mittlerer Fügepart-
ner (32) zwischen den oberen (30) und den unteren
Fügepartner (31) angelegt wird.

9. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Fügepartner (30, 31, 32) beim Anlegen aneinan-
der miteinander verklebt werden.

10. Vorrichtung zum Fügen wenigstens eines oberen
Fügepartners (30) und eines unteren Fügepartners
(31) mit einem Stanzniet (1), aufweisend einen er-
sten Kopf (3) und einen Schaft (2), wobei die Vor-
richtung einen ersten Stempel (11), einen Nieder-
halter (10) und eine zweiten Matrize (20) aufweist,
wobei der erste Stempel (11) ausgebildet ist, den
Stanzniet (1) durch die angelegten Fügepartner (30,
31) zu drücken und der Niederhalter (10) und die
zweite Matrize (20) ausgebildet sind, während des
Stanzens die Fügepartner (30, 31) gegeneinander
zu drücken, dadurch gekennzeichnet, dass eine
erste Matrize (22) zum Stauchen eines dem ersten
Kopf (3) des Stanzniets (1) abgewandten Endes (4)
des Schaftes (2) des Stanzniets (1), das nach dem
Stanzen aus dem unteren Fügepartner (31) hervor-
steht, zur Ausbildung eines zweiten Kopfes (5) des
Stanzniets (1) vorgesehen ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Matrize (22) zumindest ei-
ne zylinderförmige (23.3), eine kalottenförmige
(23.1) oder eine prismenförmige Vertiefung zur Aus-
bildung des zweiten Kopfes (5) des Stanzniets (1)
aufweist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Matrize (22) und die

zweite Matrize (20) an einem gemeinsamen Halter
angeordnet sind, wobei der Halter derart beweglich
ausgebildet ist, dass wahlweise die zweite Matrize
(20) an dem unteren Fügepartner (31) oder die erste
Matrize (22) an einem hervorstehenden Ende (4) des
Stanzniets (1) angedrückt werden kann.

13. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung zur Ausführung eines Verfahrens nach zu-
mindest einem der Ansprüche 1 bis 9 ausgestaltet
ist.
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